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Die Lex Ecclesiae Fundamentalis
Fın Öökumenisches Ärgernı1s

Unitatıis Redintegratio dıe Wiederherstellung der Einheit den Christen War

eines der Hauptanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzıils (UR anscheinend
durchaus ıcht der Lex Ecclesiae Fundamentalis, des geplanten und immer noch nıcht
aufgegebenen Kırchlichen Grundgesetzes, das für die gesamTeE Katholische Kirche gel-
tCN,; die grundsätzlich unabänderliche verfassungsrechtliche Grundlage ihres Rechts
enthalten un auch die FEinheitstormel für den Dialog mi1it den getrenNnNten Christen
darstellen soll Damıt 1St der katholische Okumenismus zu Verfassungsproblem
geworden.

Dıie Rechtsstellung der gELFrENNTICN Christen un: Kirchen

Nıcht einmal das Wort „ökumenisch“ kommt 1mM Text des Kirchlichen Grundgesetzes
VOTL, WE INall einmal VO  w der Wortverbindung „Okumenisches Konzıil“ absieht
(can. —4 Wıe steht mi1t der Sache?

Faßt INn  n „ökumenisch“ CI1S, nämlich als das, W 4S unmittelbar der Wiederherstel-
lung der Einheit dıent, bleibt die Ausbeute dürftig: Sowohl die Aussagen ZUT Kır-
chengliedschaft der gEeELrENNTEN Christen W1e erst recht die ZUur Rechtsstellung der SC-

Abkürzungen: Konzilstexte: (Sacrosanctum Concilium): Konstitution ber die heilige
Liturgle; (Lumen Gentium): Dogmatische Konstitution ber die Kirche: (Orientalium Ecclesia-
rum): Dekret ber die katholischen Ostkirchen; (Unıiıtatıs Redintegratio): Dekret ber den Okume-
N1SmMUuUS: (Christus Domuinus): Dekret ber die Hirtenaufgabe der Bischöfe: ptatam Totıus):
Dekret ber die Ausbildung der Priester:;: (Gaudıum eit Spes) Pastoralkonstitution ber die Kirche
1n der Welrt VO'  3 heute; (Ad Gentes): Dekret ber die Missionstätigkeit der Kirche; (Dignitatıs
Humanae): Erklärung ber die Religionsfreiheit. ( Codex Iurıs Canonıi1cı. C) Lex Funda-
mentalis: Ihre Canones werden MI1It CAll. un Absatz) hne Zusatz zıtiert; meıint dıe rühere
(2) Fassung VO Maı 1969, 7L, die NCUCIC, letzte Fassung VO Juli 1970 (beide deutsch veröftenrtlicht
1n ! Herder-Korrespondenz 24 [1970] 7T AR DE 25 [1971] 239 Im wesentlichen liegt letztere ber-
SETZUNg zugrunde; tür den lateinischen 'Text der 11l. wurde herangezogen der Abdruck (miıt spanischer
Übersetzung) 1n * Redaccion Ius Canonıcum (Hrsg.), de ley fundamental de la Iglesia, Texto

analisıs Cr1t1cCO (Pamplona 23
Aut evangelischer Seite hat INa oftensichtliıch dıie Chance ıcht erkannt, die die Consultores des

etzten Konzils segensreich wahrzunehmen wußten CS 1St iıcht anzunehmen, daß die Kontessio0-
nellen Weltbünde eın Angebot Zur Kooperatıion CTIBANSCH 1St, wı1e CS offtensichtlich die Anglikanische
Kirche gerichtet wurde (vgl. 25 119711 239)
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Kirchen 7zueinander lassen die Vermutung autkommen: Dieses kirchliche
Grundgesetz 7zielt nıcht auf die Wiederherstellung der Einheit den Christen;

zielt aut dıe Stellung der „Einheıit“ den römischen Katholiken, sprich: iıhre
Diszıplinierung. Diese Vermutung bestätigt sich be] näherem Zusehen.

Kirchengliedschafl
Zur Kirche gehört, Wer getauft 1St (can. grundsätzlich also auch der getaufte

Nichtkatholik. Niıcht erfordert 1St. sein Glaube. ber 1St die Zugehörigkeıit eines
einzelnen „der  C Kirche. Dafß einer evangelischen oder orthodoxen Kirche an
hört, spielt rechtlich keine Rolle (can. ohne Beachtung der ekklesiologischen
Valenz der Taute Jedoch mangels „voller“ Gemeinschaft (Can: L 9) 1St dieser
Christ Kirchenglied minderen yechtlichen KRanges INa auch „Bruder“ BCc-
Ql werden.

Wıe steht dann miıt der Kirchengliedschaft der geLreENNTIEN Kirchen? Mag das
Konzil auch noch bewegende Worte über das gemeinsame Bekenntnis, die geme1in-
Same Fejer des Wortes und des Sakraments gefunden haben; mMag o theologisch
die korporative Beziehung dieser Kirchen nıcht 1Ur tür die Orthodoxen, sondern auch
für dıe großen nıcht-römischen Kirchen des Abendlands anerkannt und die Forderung
nach Zusammenarbeit erhoben worden se1n kirchenrechtlich werden daraus ansche1-
end keinerlei Konsequenzen SCZOHCH. Die nıcht-römischen Kirchen haben ZW arlr her-
vorragende theologische Relevanz, w1e dem Vatıcanum 1 entnehmen iSt, aber
heinerle: birchenrechtliche Bedenutung. Dies 21Dt denken.

Nur Zzwel Stellen sınd die getreNNteN Kirchen überhaupt erwähnt. Es lohnt sich
näher 7zuzusehen.

Die Stelle regelt dıe Kıirchengliedschaft der (einzelnen) getrennten Christen
(can. 2); Sagt über die getreNNten Kirchen unmittelbar niıchts A4Uus, Immerhin £5llt
auf, daß hier nıcht mehr VO  a „Kirchen un: birchlichen Gemeinschaften“ die ede ist,
w1e überwiegend 1n den Konzilstexten, sondern LLUL noch VO  e’ „Kırchen oder Gemeın-
schaften“, entsprechend nachkonziliarem Sprachgebrauch. Sollte dies Zufall se1in? An-
scheinend nıcht, W 1e dıe Z7weıte Stelle zeigt. In Ca  = 88 erhebt „die Kırche“ die
Forderung der Religionsfreiheit _l  :53 alle „Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften
un übrigen Religionsgemeinschaften“, estellvertretend tür die anderen Kirchen 11
Verhältnis ZUuUr: Gesellschaft un: ZUMN Staat, also auf der Ebene des Naturrechts (can.

2); auch 1mM Hinblick auf den gemeınsamen Beıtrag zr Gemeinwohl (can. 88
ohl eingedenk der Tatsache, daß S1e nıt iıhnen 1 gleichen O0Ot SItZE.
Auft dieser naturrechtlichen Ebene, die nicht die innerkirchliche Ebene der Kirchen-

gliedschaft 1St, erscheint den Vertassern der Lex Fundamentalıs immerhin vertretbar,
diesen Gemeinschaften das Attribut „kirchlich“ zuzubillıgen; INa 19)  a dıe eli-
gionsfreiheit für alle Religionsgemeinschaften gefordert werden: für das innerkirchliche
Recht und dıe geistlıche Beziehung der römischen den anderen Kırchen (die Ja auch
einer rechtlichen Regelung bedarf) bleibt das alles ohne Belang.
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Posıitiv 1st reilich vermerken, da{fß dieses Dokument bei dieser Gelegenheit —-

nıgstens dıe Anerkennung des innerkirchlichen Rechts der anderen Kirchen enthält:
die Religionsfreiheit umfasse auch das echt eigener Normsetzung nach „religi-
Oosen Grundsätzen (ebd. Satz verständlich AUuUS der Front den ouverän1-
tätsanspruch des Staates, die 1LLUT gemeiınsam gehalten oder aufgegeben werden ann
Freilich äßt diese Stelle noch often, ob diese Normen echtes Kirchenrecht oder bloße
Satzung relıg1öser Vereine darstellen sollen dıe Nichtanerkennung der „SEITENNTIEN
Kirchen“ spricht allerdings tür letzteres. In jedem Fall dieses Kiırchenrecht hat kel1-
nerlei Einflufß auf das römische Kirchenrecht. Nur insofern YvAGr Naturrecht zählt,
gewınnt mittelbare Rechtserheblichkeit, aber eben nıcht als Kirchenrecht.

Man ann also 7ısammentassen:
Die posıtıve Zugehörigkeit einer nıcht-römischen Kırche 1St für die Kirchen-

oliedschaft nach dem kirchlichen Grundgesetz bedeutungslos. Daraus folgt ach dem
Rechtsverständnıis dieser Lex Fundamentalis:

Die nıcht-römischen Kirchen sind für das römische Kirchenrecht iırrelevant.
Diese beiden Sätze wiıdersprechen der Theologie des Vatıcanum I1

7 wwischenkirchliches Recht
Da dıe getreNNtLEN Kirchen nıcht als solche einer rechtlichen Beachtung gewürdigt

wurden, 1St selbstverständlich, dafß auch jeder Ansatz für eın 7zwischenkirchliches
Recht fehlt selbst dort, nahegelegen hätte (Taufe, Predigt, Communicatıo 1n
SACY1S überhaupt). Statt dessen steht auch hier die heilsindividualistische Sicht der
Teilmitgliedschaft des getrennNten „Bruders“, CATN- Z Darum annn auch
heine Rechtspflicht ZUY Zusammenarbeit 1n der Missıon yeben, Ww1e noch 1n 15
gefordert; bleibt bej rechtlich unverbindlichen taktischen Bündnıssen autf gesell-
schaftspolitischer Ebene (vgl Can. 88 Z

Überhaupt nıcht ZENANNT, also auch nıcht mittelbar, siınd die Okumenischen 7 usam-
menschlüsse: der Okumenische Rat der Kırchen, der Lutherische und der Reformierte
Weltbund, usft Zugegebenermaßen 1St schwier1%g, ıhre Stellung ökumenisch-rechtlich
adäquat fassen: vielleicht 1St auch die elit für 1ne Juristische Einordnung noch
nıcht reit. och scheint ihre Exıistenz überhaupt nıcht 1in den Horı1izont der Verfasser
dieser Lex Fundamentalıs se1in.

Selbst der Orthodoxie verwehrt das Kirchliche Grundgesetz die kirchenrechtliche
Existenz ihr, der iımmerhiın das Konzil entscheidend wichtige Teile des Okumen1ismus-
dekrets un: des Dekrets über die Katholischen Ostkirchen gew1ıdmet hatte. Nur noch
spärliche Vestig1a Orientalium Fcclesiarum finden sich VerStreut 1mM Grundgesetz, das
beansprucht, auch für die Ostkirchen gelten (can. 2R vgl (SE 4/; Z 80O

\ 2 3 Selbstredend finden auch die unzerten Kirchen keine Erwähnung ohl Aaus

Rücksicht aut die orthodoxe Mentalıität
Keıne ede 1St mehr davon, da{fß den ostkirchlichen Brüdern, sollten S1e ZUr Einheit

geführt werden, nıchts anderes solle auferlegt werden als das eintache apostolische
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Glaubensbekenntnis (OE 25) die volle lateinische Amterstruktur gilt für S1e mıt: das
großherzige Wort VO apst als obersten Schiedsrichter (OE wiırd nıcht mehr g..
hört; tast dıie synodale Struktur in iıhrer fundamentalen Bedeutung und die
Rolle des Laienelements 1n den orientalischen Kirchen wırd MI1t Schweigen übergangen
(abgesehen VO  n Call. 2)6 die Ansätze elnNnes interrituellen !l I: e ökumenischen)
Rechts 1n 26 (und 1 Okumenischen Direktorium) sınd dem Vergessen anheim-
gegeben, da S1ie nıcht der Aufnahme 1n dle das sonstige echt tragende Verfassung
für WT befunden wurden. Vor allem wırd den Ostkirchen das ihrer Tradition fremde
Kardinalskollegium aufgenötigt. Es wiırd als „Senat“ des Papstes ZUE gesamtkirchlichen
Einrichtung päpstlichen Rechts (can. | vierte Fassung |) und gilt damıt selbst-
verständlich auch für die Ostkirchen.

Weniger vordergründig, doch noch folgenreicher 1St das stillschweigende Übergehen
des dem Lateıiner unbegreiflich gebliebenen orientalischen Rechtsverständnisses
ZUZUNSTIEN e1nes straft hierarchisch organısıerenden, dıe Recepti0 durch das gläubige
olk nach Möglichkeit ausschließenden deduktiv-systematischen Rechtsbegrifis: Be1
einer Unı10on würde durch dieses Grundgesetz die ehrwürdige Rechtstradition der (sta
kirchen mI1t eiınem Schlag eendet.

Zwischenergebnis
An dieser Stelle Mag als Zwischenergebnis festgehalten werden: Die getreNNnNten Kır-

chen des Ostens und des estens haben in dieser Lex Fundamentalıs keine eigene
kirchenrechtliche Exıistenz mOögen auch iıhre Verdienste das Gemeinwohl 1IGE=

kannt und ihren Gliedern als Brüder 1mM Herrn 1ne begrenzte Rechtsstellung einge-
rtaumt seın Der ökumenische Gedanke hat ım hıiyrchlichen Grundgesetz heinen Y ESECNL-

lichen Niederschlag gefunden.
Da dıe bisherige Betrachtung 1im wesentlichen keine posıtıven Ergebnisse erbracht

hat, oll der Blickwinkel erweıtert werden. Dıie Frage lautet nıcht mehr: Wı e steht
das Kirchliche Grundgesetz den gEeELFENNTEN Kirchen und ihren Gliedern?, sondern:
Welche Auffassung vertritt 1n den zwischen den Kontessionen strıttıgen Fragen?
Ist seine Konzeption 1n diesem weıteren Sınn „Öökumenisch“, die Einheit weni1gstens
mittelbar tördernd? Naturgemäfßs werden hier diejenıgen Anlıegen 1m Vordergrund
stehen, die dıe Kiırchen der Retormatıon bewegen: Kırche, Hierarchie und Allgemeines
Priestertum: VOT allem aber Wort und Sakrament als geistliche und rechtliche Mıtte
der Kirche.

Kirche als Heils- und Rechtsgerfieinscha&
Die Zzentrale Schwierigkeit dieses Verfassungswerks esteht darın, dem Auftrag

Pauls VI entsprechend die überwıegend theologischen Aussagen des Zweıten Vatıika-
nıschen Konzıls 1n (rechtlichen) Verfassungssätzen abzubilden. Jede derartige Um-
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formung bedingt jedoch notwendig 1ne Inhaltsänderung. ach welchen Kriterjen
1St also abzubilden, damıt das rechtliche Biıld dem Orıiginal möglichst geELIreEU ce1? Or1-
xinell seıin ware Untreue gvegenüber dem Auftraggeber.

Das Kriıterium annn 1Ur eın theologisches se1n, un ZWAar ein ekklesiologisches: Allein
die Lehre VON der Kirche kann etztlich SaSen  ba ] w1e ihre Verfassung rechtlich 1n Ord-
Nung 1St Demgemäß 92 das Kırchliche Grundgesetz 1n seiınem programmatischen
Vorwort das Theologumenon, aut dem diese Rechtsverfassung beruht: handelt sıch

ine Deduktionskette, MmMiı1t den Gliedern: Vater Sohn Kirche: diese Kırche aber
wiırd zweiıtach vorgestellt.

Unter dem Gesichtspunkt des Heils 1sSt S1Ee Gemeinschafl des Glaubens, der Hoffnung
und der Liebe: „hier auf Erden“ 1St. S1e hierarchisch organısıerte Gesellschafl, dıe ihren
Heilsauftrag auch mMi1it yrechtlichen Miıtteln erfüllt: Die (zesetze der Kıiırche schützen die
(Einheit un: yöttliche Verfassung der) Kırche und leiten den Gläubigen (prooemıum
Abs 11 un 11LI)

Communitas UunN Socıetas
Das Recht der Kirche beruht demnach autf der den Konzilstexten fremden grund-

legenden Gegenüberstellung VO  3 (Jjenseıtig-unsichtbarer, geistlicher) Communitas und
(diesseitig-sichtbarer, rechtlich geordneter) Socıetas: ur als organısıerte Gesellscha f}
(socıetas) hat dıe Kirche Recht WI1e jede andere Gesellscha f} auch In der tradierten
Schulterminologie: Ubij socletas, ıbi 1US. Die Einheit estehrt lediglich 1m Urheber und
1m Zweck der Kirche (can. Satz 29 nıcht dagegen 1m Begriff der Kirche selbst.

Nıcht Unrecht hat 111A  } darum VO  . „Spiritualismus“ un einer „Spaltung 1m
Kirchenbegrift“ gesprochen wobei nıcht einer gew1ssen ökumenischen Pikanterie
entbehrt, dafß diese kanonistische „Ekklesiologie“, ungeachtet eıner anderen sprachli-
chen Einkleidung, bis ins Detaıil der VOT 1933 1n Deutschland herrschenden evangeli-
schen Kirchenrechtslehre entspricht, die MI1t Recht 1m Kirchenkampf SCHEC: die Irrlehren
der Deutschen Christen und des Nationalsozialismus als tendenziell häretisch erkannt
un abgelehnt wurde mMI1t dem Unterschied, dafß hier (ın der Lex Fundamentalis)
das Kırchenrecht naturrechtlich verstanden wırd, dort jedoch als „Schöpfungsordnung“.
Wiıe aber ann ein Rechtsbegriff, der für den Staat oyleichermaßen gelten will, das
Geheimnis der Kırche adäquat in rechtlichen Formen abbilden?

Miıt anderen Worten: die „übernatürlichen“ Aussagen des Vatıcanum 11 werden
mi1t Hıiltfe eines „natürliıchen“ Rechtsbegriffs abgebildet. Ubi sOc1etas ıb 1US. Quo-
nıam ecclesia socletas, habet 1US. Staat und Kirche unterscheiden sıch 1ın diesem Rechts-
begriff nıcht: Die Natur ordnet und begrenzt die Gnade Dieses Recht spricht als ein
Blinder VO  w der Farbe VWer sehen will, der sehe

Geradezu peinlich 1St CS, dafß MIt der Dichotomie Communıitas-Societas die abge-
lebte spätromantische Unterscheidung Tönnıies’ 7zwischen „Gemeinschaft“ und „Gesell-
schaft“ (ungeachtet der Abwertung letzterer be] Tönnıies!) ausgerechnet 1mM Grund-
ZESETIZ der Kirche fröhliche Urständ feiert, w 1e AauSs den belgischen Vorlesungen und
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Veröftentlichungen des Redaktors dieser Stellen der Lex Fundamentalıs, Onclin,
entnehmen 1St Obendrein kehrt die Communitas-Societas- F’erminologie nıcht Aaus

Zufall den entscheidenden Stellen wiıieder: W as 1 Prooem1um als Leitmotiv CI-

scheint, wird 1n CAall. ZUuUr Grundlegung der hierarchischen Struktur der Kirche, 1n Ca  >

ar Grundlage der Beziehung Z Welt (Dagegen wurde S16e, weıl blofße Wieder-
holung AUS Can. 1: bei der Begründung des Hırtenamts 1n Can gestrichen.)

Rechrlich 1St die Kıiırche nach dieser Juristenekklesiologie sichtbare Socıetas, anschei-
nend immer noch „ siıchtbar W1e die Republik Venedig“ (Bellarmin), un W1e diese
souverane Societäs SUPICIMa (d perfecta, CAH Diese Kirche als naturrecht-
liche Societas 1St Grundlage der Kirchenverfassung, nıcht die Heilsgemeinschaft des
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe Letztere 1St rechtlich nıcht relevant: ZW ar

(theologisch) übergeordnet, Grund und Ziel der Juristischen Societas (can.
aber eben juristisch unbeachtlich

Nun lıegt eın erster Grund often, AaTrTUumn die getreNNTtEN Kirchen rechtlich nıcht 1n
Erscheinung treten die Gemeinsamkeiten des Glaubens, des Wortes und der Sakra-

betreffen die unrechtliche Communıitas, nıcht dıe Socıietas. Letztlich leibt, w1e
schon angedeutet, ıhr Kirchenrecht dann eben doch Vereinssatzung, wenngleich relig1ös
motiviert auch nach dem Konzil.

Gegenüber diesem fundamentalen Ansatz nehmen sich andere, 1m übrigen Ööku-
menıschem Aspekt sehr begrüßenswerte Neuerungen vergleichsweise unbedeutend AaUS,

die Erwähnung der Charismen 1n der Kiıirche (Can: 4);, der Ecclesia SCIMPDECT
retormanda (can. 1500 der römischen Teilkirchen (can. B.), gelegentlich
auch schlicht „Kirchen“ genNannt (can. Z D Ausnahme: Can 2 und
der legıtimen Verschiedenheiten 1n Recht und Rıtus (prooem1um Abs I1L; Call; $ Z
d 4; CL, 26; Ö.) Sıe sind nıcht konstitutiv für den systematischen Autbau der Ver-
fassung als solcher: Vieltalt und Reform siınd Angelegenheit des Ius mmMere ecclesiastı-
CUM, Charismen können LUr als hierarchisch geordnete bestehen.

Dıie yrechtliche Unverbindlichkeit der theologischen Aussagen
Diese Grundunterscheidung und Verbindung VO  w geistlicher Communitas un recht-

ıcher Societas hat weıttragende Folgen.
Die wichtigste dürfte darın bestehen, da alle die schönen und bestechenden t+heo-

logischen Aussagen dieses Grundgesetzes etzten Fndes vrechtlich ohne Belang sind.
Denn S1e betreften zunächst die Communitas des Heils Was zählt und de facto „hier
auf Erden“ ausgeführt werden wird, wenn einmal diese Lex 1in der Kiırche verbindlich
werden ollte, 1St nıcht dıe konzilıare Verbrämung, sondern der juristische Teiltext

In dieses trostlose Bıld pafst die untaßliche Verfälschung eines Konzilstexts (GS 42), der
VO'  } dem geistlichen Auftrag ZUuUr Hiılfe gegenüber der Gesellschaft spricht, 1n einen Ca  - 85 1’ der
eine wweltliche (!) Funktion MUuUNnus) der Kirche eım Aufbau der Gesellschaft gemälß göttlichem echt (
behauptet. AÄhnlıch, WE auch sublımer, 1St dıe Umuinterpretatıon VONn 47 1n CaHl; 87 ZUr „Kırche
als Band der Natıionen“. Es 51lr schwer, bei dieser juristischen ersion des Konzilstexts ıcht eine
Restauratıiıon des mittelalterlichen Orbis christianus denken.
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Mag auch die saubere Trennung dem kanonistisch ungeübten Theologen 1m Einzelfall
SCch der nıcht unbeabsichtigten termınologischen Unschärfe Schwierigkeiten bereiten.
Es esteht jedoch die schwere Verantwortung der Hırten prüfen, ob S1e 1in dieser
Rechtsverfassung dıe Strukturen des Konzıils wıedererkennen.

Die Geltung des katholischen Kirchenrechts tür evangelische und orthodoxe Christen

Was nıemand nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil türchten SCWAaART hätte
hier soll Gesetz werden: Dıie rechtliche Hoheitsgewalt (Potestas, Can der
römiıschen Kiırche erstreckt sıch nach ıhrem Selbstverständnis dem Grundsatz nach
auch auf alle evangelischen und orthodoxen Christen. Nıcht anders WAar die Rechts-
lage VOT dem Zweıten Vatikanischen Konzıil. Denn die Tautfe gliedert eın 1n Christus
un!: damıt ohne weıtere Umstände 1n dıe Kıirche als Socıietas (can SS 1! ’ (: 678 }
der Getaufte wırd (Rechts-) „Person“, rechtsftähig, MIit allen Rechten und Pflichten.
Diese Rechtsstellung wırd nıcht dem Grund nach, ohl aber 1ın der Ausübung
eingeschränkt durch den 5SOS. „obex („Sperre:: z. B schuldlose Zugehörigkeit
einer „getrennten Kırche“) oder durch Kırchenstrafe: nıcht jedoch wırd S1e dadurch
aufgehoben: die Rechtsgewalt als solche bleibt 1n beiden Fällen bestehen.

Aus doppeltem Grund 1St diese Regelung verwunderlich: Zunächst führt der Grund-
ZESETIZLEXT LUr vorkonziliare Quellenbelege (GIE Can ö/, Motu Proprio Cleri
Sanctıtatı VO  3 obwohl gerade diese Texte Gegenstand schärfster Krıitik aut
dem Konzıl ZSECWESCH aren: Man konnte durchaus der Auffassung se1nN, daß diese
Bestimmung des Kirchlichen Gesetzbuchs, sOWweIılt eın kırchlichen Rechts, längst durch
entgegenstehendes Gewohnheitsrecht der reformatorischen und orthodoxen Kıirchen
derogiert WAaflL, sotern S1€ bei Inkrafttreten des C6 überhaupt VO  ; diesen jemals rez1-
piert Yn b

Zum anderen 1St die Änderung der Rechtslage durch das Zweite Vatikanische Kon-
711 unberücksichtigt geblieben. Dadurch, daß eNTgegenN überwiegender bisheriger kirchen-
amtlıcher Auffassung die Religionsfreiheit, als Natur-, als göttliches Recht (can.

Z 5/, öS, 9D0, 93) anerkannt, L11UNMN auch innerkirchliche Geltung beanspruchte erst
recht, wenn dıe Kıiırche auch als naturrechtliche Societas gedeutet Wird-—,ist jede Zwangs-
ausübung und Zwangsandrohung 1ın Glaubensdingen ausgeschlossen, se1 der Zwang
physischer oder psychischer Art,; yleich VOIN welcher Societas STamMmMeEe Da auch das
kırchliche Recht der römischen Kırche ungeachtet seiner Eıgenart AaUus naturrechtlichen
Gründen den Zwang als Ultimo ratio bejaht, darf heine Gültigkeit für die getirenn-
en Christen beanspruchen der Behauptung des Grundgesetzes. Die bex-
Formel 1st als ine mMı1t der Würde der menschlichen Person und miıt der Achtung VOTL

dem Gewissen unvereinbare Hiılfskonstruktion aufzugeben, zumal S1e, W1e das VOI-

konziliare Eherecht ze1gt, immer wıieder Gewissenslasten beim nıchtkatholischen Teil
nıcht verhindern konnte.
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Allgemeines und besonderes Priestertum

Da die Kirche 1n rechtlicher Hinsicht lediglich naturrechtliche Socıietas obzwar
besonderen Stifters und Ziels iSt: der aber alle getauften Christen gleich welcher
Kontession 7zählen un ihrer Rechtsgewalt unterworfen sınd WwW1e steht dann MIt
der geistlichen Würde des Volkes Gottes, seiınem Allgemeinen und Königlichen TYie-
Stertum, dieser Grundlage e1nNes jeden Okumenismus? Folgt rechtlich irgendetwas
daraus?

Die Aussagen des etzten Konzils siınd euchtend und eindeuti1g. Sıe rauchen nıcht
wiederholt werden. Eın Hınweis auf deren für die Verfassung der Kirche wahrhaft
fundamentale Bedeutung genuge 1n der Dogmatischen Konstitution über die Kirche
folgt auf das einleitende Kapiıtel über das Mysterium der Kirche ıhr klarer Grundriß
göttlichen Rechts olk (sottes (Kap 2); Hierarchischer Autbau VOIIMN Bischof her
(Kap 3); La1en (Kap 4 Daraus ergibt sıch die verfassungsrechtliche Konsequenz

Verzicht auf jede nähere Begründung: Die Unterscheidung 7wischen jerarchie
(„Klerus“) und Laıen, INa S1Ee auch göttlichen Rechts se1n (Can: I CGIC (: FO7);
existlert 1Ur der Voraussetzung einer übergeordneten Gleichheit und Freiheit aller
Glieder des Volkes CGiottes. Rechtliche Ungleichheit NUNY innerhalb und auf der Grund-
lage der Gleichheit der Kinder (zottes das 1St die Aussage des Konzils un: dıe Grund-
verfassung der Kırche Der rechtlichen Verfassung obliegt C3y diese Grundvertaßtheit
ANSCHMICSSCH in rechtliche Strukturen auszutormen.

Und dıe Lex Fundamentalis?
Zunächst ıhrer Systematıik: Sie knüpft anfangs dıe Kirchendeklaration All,; das

Kap über die Kirche „oder das olk Gottes“ teilt siıch auf 1n Art 1 der alle Christ-
yläubigen (auch die Hierarchen), und Art 2 der die Hiıerarchie als solche betrifit. Art

über die La1i1en fehlt. Statt dessen folgt das I1 Kapitel über die drei Kirchenfunktio-
NECI, jeweıils MmMI1t ein bıs wWwel Schlußcanones über die Laıen. Die Grundverfaßtheit, wıe
sS$1e das Konzil darlegte, 1St damıt verlassen.

Diese Anomalie 1St nıcht ohne Folgerichtigkeit; etrachten WIr 7zunächst die FEinzel-
über das Priestertum aller Gläubigen.

Allgemeines Priestertum
Die theologische Einheit des Volkes (3ottes (can. findet seinen gemäßen

Ausdruck 1 Heıilıgen Priestertum aller (can. 2); AaUus dem aber einıge „ VON Christus
celbst“ Amtsdienern („minıstr1“, CS bestellt werden: hier 1St die Wurzel
der hierarchischen Ordnung, also der rechtlichen Socı1etas. Folgt hieraus, daß das Allge-
meıline Priestertum ZUT: (übergeordneten, rechtlich aber irrelevanten) Communitas zähle,
1n der Societas jedoch keinen Platz habe? Die SCNAUC Analyse bjetet ein difterenzierte-
LCS Bild

Der umfangreiche Call. enthält 1n aller Kürze, W as Art und enttalten jedoch
1n bezeichnender Abweichung VO  ; Lumen Gentium. Er beginnt nıcht mıiıt dem yste-
1um der Kirche, sondern tängt sofort M1t der Grundlegung der Hierarchie 1n der S0O-
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clıetas A das „heilige Priestertum“ der Gläubigen tolgt nach ($ 2 Diese fundamentale
geistliche Gleichheit ezieht sıch auf dıe Würde un: die Auferbauung des Leibes Christi
(can. 1 2), also auf die theologische Stellung der Gläubigen. Auft Juristischer
Ebene herrscht dagegen „wunderbare Verschiedenheit“ der Ordnung und Leitung, der
Glieder und Ämter (can. 26 und 3

Keın Wunder, da{fß AUS diesem „Königlichen Priestertum“ lediglich die kırchliche
Rechtstähigkeit tolgt (can. SOWI1e die Berechtigung beten, opfern und Werke
der Nächstenliebe vollbringen (can. 2); auch Heilsgaben entgegenzunehmen
(can. Z 1 15) Ansonsten steht iıhm Z W as das Naturrecht allen Menschen ohne-
dıes vewährt; die verschiedenen (Grund-)Rechte der Menschenwürde (can. 5); der eli-
z10nsfreiheit 1n den verschiedenen Ausprägungen (can. 2 88 ff..); der Gleichheit
(can. 10), Vereinigungsfreiheit (can. 16) usi., nıcht VEISCSSCH dıe verschiedenen
1mM übrigen höchst unvollständigen prozessualen Grundrechte der C Z ZUR
SS M

Es ware also übertrieben behaupten, das Königliche Priestertum enttalte keiner-
le] Rechtswirkungen sınd 1m wesentlichen diejenigen, dıe schon aufgrund des ehr-
würdigen, angeblich la:enteindlichen Codex Iurıs Canonicı allen Gläubigen gleich
welchen Standes zukamen, SOWI1e dıejenigen, die allen Menschen aufgrund ihrer Natur
zustehen. Im übrigen freilich bleibt dabei, dafß das Allgemeine Priestertum den
Autoren des Kirchlichen Grundgesetzes oftensichtlich rechtlich nıcht taßbar erschien.
Es gehört U unsichtbaren, gyöttlıchen Element der Kirche der Communitas der ]au-
benden (can.

Das Bıld se1 vervollständigt durch Aussagen des Grundgesetzes über das Amtsprie-
tertum un: dıe Laiıen.

Amlitspriestertum UN: Latzenstand
Das Amtspriestertum hat Priestertum Christi teil (Can. vermittels Weihe

und Charakter indelebilis: Cail: 7&} 1); das Allgemeine Priestertum jedoch nıcht (can.
bzw A wenngleich Aaus der systematıischen Stellung VO  3 Call,. un:

al. ine Teilhabe erschlossen werden könnte). Es tehlt jede Verhältnisbestim-
Mung zwıschen AÄAmts- und Allgemeinem Priestertum.

S1e wiırd aber deutlicher, WEeNN INa  w} dıe Aussagen über die La1ı1en ergänzend heran-
zieht. Dann zeıgt sıch nämlich, daß die Laıien War kraft ihres Allgemeinen Priestertums
durch Tautfe (can. „alle  C Rechte: 53; 53) bzw durch Taufe und Fırmung (can.
/3 den drei Ämtern Christi Anteıl haben (CaM: 3); aber diese Teilhabe
rechtlich als Teılhabe den dre] „Ämtern“ der Hierarchie konstruiert wırd (can. 61

D 62 Z 83), obwohl die eutsche Kanonistık Mörsdorf) schon VOT dem
Konzil diese Teıilhabe längst als Teilhabe den dreı AÄmtern der Kirche herausge-
arbeitet hatte. das Allgemeine Priestertum 1St als „ Teilhabe“ mınderen Rechts

der Hierarchie konzipiert der alte Gedanke der Katholischen Aktion, freilich
ıcht der Gedanke des Konzıls.
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Das ökumenische Facıt 1St nıcht schr ermutigend. Hınter den schönen theologischen
Worten VO Königlichen Priestertum steht 1m wesentlichen die dürre juristische Rea-
lıtät des ZU Gehorsam verpflichteten La1ıen nıcht mehr. Das Allgemeine Prijester-
u  3 aller Gläubigen, den retormatorischen Kirchen und dem Vatiıcanum I1 u  9
1St allzu bıllıg preisgegeben, ZUgUNSICN einer alles gewohnte Mafß überschreitenden
Betonung der Hierarchie.

Hierarchisches und synodales Prinzıp

Als besondere Eıgenart der kirchlichen Socıietas wiıird hervorgehoben, daß S1e „hier-
archice ordinata“ se1 (can. 1} Prooemium Abs IL) Es Mag, W1€e üblıch, unerläutert
bleiben, W 4S eigentlich Hierarchie verstehen sel: genüuge wI1ssen, dafß S1€e
nach Can, 41 1n der Rangfolge apst Bischöte Priester Diakone besteht,
wobei reilich abweichend davon die Heiligungsfunktion vornehmlich nıcht VO'

Papst, sondern VO  e „den Bischöfen ausgeübt wırd (Can.
Unter ökumenischem Aspekt fallen tolgende Eigentümlichkeiten auf Zunächst

kann die StEFrCOLY DE Wiederkehr des „hierarchice“ nıcht übersehen werden. Hıerar-
chisch 1St dıe Kirche geordnet, hierarchisch die Gemeinschaft 7zwischen den Bischöfen
(can. 39 1 S F 59) und um Papst (apostolica commun10 1n GE A
1St sSynonym), hierarchisch 1St VOT allem die kirchliche Amterstruktur (Art C

21 Sodann wird die traditionelle Zweiheit VO  e’ Weihe- und Leitungshierarchie
ZUgunsten einer einz1gen hierarchischen Stufung aufgegeben, deren Grundstruktur die
der bisherigen Jurisdiktionshierarchie 1St, und damıt dıe Hierarchisierung eiınem selbst
dem Ersten Vatıcanum unbekannten Höhepunkt zugeführt. [)as ine olk Gottes,
hierarchisch gegliedert 1n Papst, Bischofskollegium, Presbyteriat, Diakonat (und Laien),
nımmt auf allen Stuten Je auf seine Weıse alle dre1 Funktionen der Kirche wahr.
Dieser einfache Autbau wırd jedoch ınnerhal der einzelnen Funktionen durchbrochen:
Lehr- und Leitungsfunktion werden VO  e der zweifaltigen Spitze Papst-Bischofskolle-
o1um wahrgenommen (can. 56; 76), während die Heiligungsfunktion vornehmlich
durch „die Bischöfe ausgeübt wird (can. 65 Die Kollegialität bleibt weiıl
Rechtsfigur der Socıietas, nıcht der sakramentalen Communitas aut Lehre un! Lei:
LuNg beschränkt (can. 28 1: 3

Diese Unstimmigkeıten zeıgen, daß dıe beiden Hierarchien be1 SCENAUCIEHN Zusehen
tortbestehen (can. 65 Es bleibt also 1m Grund bei der alten Zweiheit
der Hierarchien VO  3 Potestas ordinıs und Potestas lUurısdictiON1S; 1NUr die Bezeich-
NUNSCH siınd entfallen. Der Versuch, S1e MI1t den dreı Funktionen der Kirche kom-
binieren, mu{(ß mangels tieferer rechtstheologischer Durchdringung als gescheitert —

gesehen werden. Der einz1ge ökumenische „Fortschrıitt“ liegt der ausdrücklichen Be-

teiligung der Laıen den dreı Funktionen. ber das ISt sachlich yegenüber dem G
7zumındest nıchts Neues, WwW1e schon ausgeführt.
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Diese auftällige Betonung der Hıerarchie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tat-
sache, daß durch dıe Lex Fundamentalıis die 7weiıte Fundamentalstruktur der Kirchen-
verfassung un komplementäre Ergaänzung des hierarchischen Prinzıps, das synodale
Prinzıp, fast völlig beseitigt wurde eın Rückschritt selbst gegenüber dem Stand VO  w

1917 Nur hierarchisches un: synodal-kollegiales Prinzıp (letzteres soll hier nıcht
weıter dıfterenziert werden) IN machen dıe Verfassung der Kırche AaUuUS; oder,
mi1t den Worten der Liturgiekonstitution: die hierarchische und die gemeinschaftliche
Seite (SC VOTL 26) der Kırche gehören ZUSammen, INAas auch 1in der römischen Kırche
die hierarchische, 1in den orthodoxen und einıgen reformatorischen Kirchen dıe SyNO-
dale Struktur stärker ausgeprägt sSein.

Gegenüber diesem Grund-Fehler verschlägt wen1g, WEeNN ein1ıge synodale Formen
aufgeführt, das Bischofskollegium un die Bischofskonferenzen SCENANNT, das Presby-

als sakramentale Bruderschaft bezeichnet (can. 49 3); Ja 19) der apst (gele-
gentlich, nıcht immer, FE CL CT 7i IN mMi1t den
„anderen“ Bischöfen als (wichtigster) Teil dem Bischofskollegium eingeordnet wird:
das ekklesiale un darum ökumenische Prinzıp der Gemeinschaftlichkeit auf allen
Stuten der Hıerarchie 1st nıcht durchgeführt, vielmehr dem hierarchischen e1nN- und
untergeordnet. Wıe dies dem Dialog MIit den gEIrENNTEN Kırchen, VOTr allem des ÖOstens,
dienlich seiın soll, 1St 1LLUT schwer einzusehen.

Statt dessen wurde der ıcht restlos geglückte Versuch gemacht, die Hierarchie als
einzıges Verfassungsprinzip MIt der sich uralten, 1n das euere katholische Kirchen-
recht jedoch 1ın der Fassung der protestantischen Aufklärung überkommenen Drei-
ämterlehre kombinieren, w1e 1U  an 1 einzelnen skizzieren 1St

Die drei Grundfunktionen der Kirche

Überordnung des hierarchischen Prinziıps
Zunächst wırd dıe Hierarchie sınnwidrig den dreı „Amtern“ (Funktionen) der

Kirche vorgeschaltet un damıt übergeordnet (Arft des ersSten Kapitels über das
olk Gottes steht systematisch beherrschend VOT Kap über die „AÄmter  “ der
Kırche), obwohl S1e in ihrer rechtlichen Ausformung überwıegend A drıtten, dem
Leitungsamt gehört. Mıt anderen Worten: Die Lex Fundamentalıis versucht, die
theologisch (vgl Can.,. 15 nachgeordnete Leitungsfunktion rechtlich der
Lehr- un Heiligungsfunktion (dem Dienst Wort und Sakrament) vyorzuordnen
ein Unterfangen, das in den ugen der „getrennten“” Christen kaum dem Verdikt der
Vergesetzlichung des Evangeliums entrinnen dürfte So steht nunmehr vechtlich die
Societas VOT der Communitas, das Recht VOT der Liebe un: dem el während
doch theologisch nach dem platonisierenden Can Aatz umgekehrt se1n sollte
(wenn INan überhaupt noch in solchen falschen Antithesen sprechen dürfte!).
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Rationalistische Lehre
Was die Reihenfolge der drei Funktionen untereinander betrifit, steht nıcht die

hervorragende (can 51 C  = gestrichen) Heiligungstunktion
der Spitze, WI1e außerdem C  w} 53 sondern die Lehre O11 merkwürdiges Relikt
AUS dem Rationalismus der Aufklärung, der SO1HGT schärfsten orm 19)  G3 die Lehr-
kanzel über den Altar stellte und heute M1 Recht auch VO  . der NnNeUuUeTEN evangelischen
Kirchenrechtslehre abgelehnt wird.

„Lehre“ 1ST hier nıcht einmal das „ Wort” des Evangeliums, verkündet ı (Csottes-
dienst (can 60 61 35 X W 4S die Voranstellung der „Wort-Funktion“ der
Lehre VOT die Sakramentsfunktion der Heiligung noch hätte rechtfertigen können
sondern VOT allem die Darlegung des Deposıtum Aidei als Summe apersonaler „Wahr-
heiten als enge gleichrangiger dogmatischer Sätze (can Z 1 „alle Wahr-
heiten 17 „hierarchıa VerıtaAatium 5759 die Wort (sottes NT-

halten sınd ausmachen (can 55 57) Die Interpretation des Wortes
Gottes als bewahrende Lehre 1ST SERYS rationalistische Verengung, die abge-
streift werden sollte ebenso WIC (Zu Recht) die noch ım Vatıcanum aNngCNOMMEN
Unterordnung der Lehre dıe Leıtung aufgegeben wurde Die Ambivalenz wird
iıllustriert durch die unsiıchere Terminologie die Lehre SCc1 verkünden und (!) dar-
zulegen (can 54 verkünden oder ( predigen (can 1): durch Ver-
künder un! (!) Lehrer (can

Wort und Sakrament
Die Unsicherheit wırd erklärt durch E unzureichende Sicht des Verhältnisses VO  ;

Wort und Sakrament War wird wiederholt (z Ca  $ 62) das evangelischen
Ohren angenehm klingende „M1INISTECLUM verbi eingeführt aber be1 den Kennzeichen
der Vollgliedschaft fehlt das Wort CGottes neben den Sakramenten, das auch nıcht
durch das ZSEMEINSAINC Bekenntnis VO  - formulierten Glaubenssätzen erSetzZt werden
kann (can D Can 1ST dem Sakrament untergeordnet be1 der Behandlung
der Heiligungsfunktion (can 3—7 1ST WAar VO  > den Sakramenten, den Sakramen-
talien der Heiligenverehrung und dem Breviergebet (auch für Laien! Ca  ’ dıe
Rede, nıcht aber VO Wort Gottes, das uns heil macht e1n theologischer Lapsus
ersten Ranges, der erst der etzten Fassung VO  - Ca  — 51 also systematisch
talscher Stelle durch Einfügung des Wortes Gottes notdürftig korrigiert wurde

Dıie rationalistische Verengung des Jebendigen verkündeten Wortes Cjottes als dar-
zulegende Lehre verhindert dıe Einsicht da{ß 111e gesonderte Lehrfunktion neben der-

JENISCH der Heıiligung NUur als Wortverkündigung ihren verschiedenen Formen leg1-
L1ImM 1ST rımar als verkündetes Wort Gottes, sekundär als Wort der Lehre

Leitung
Ahnliches oilt Hr dıe Leitungsfunktion und ihre Verankerung Wort und Sakra-

mMent Die gleiche Verabsolutierung WIC bej der Lehre IST. auch be1 ihr anzutreften ihre
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Verankerung 1m Wort (der Verkündigung 1m Gottesdienst) un Sakrament (vor allem
der Eucharistie) bleibt gegenüber dem alles überstrahlenden hierarchischen Interesse
1m dunkeln. Man vergleiche den merkwürdig hıilflosen C: I der AN der Auf-
gabe „der Kırche, den „Gläubigen“ mMi1t Rat un Tat geistlich helfen, die ZESAMTE
rechtliche Potestas gubernationis ableitet, mi1ıt Dreiteilung der Gewalten: apst un
Bischofskollegium; Patrıarchen, Metropoliten, Synoden; Behörden und sonstıgen Insti-
tutionen: als ob damıt dıe Heıilssendung der Kırche hinreichend umschrieben und die
Quelle der Hırtengewalt hinreichend benannt ware!  $ Nur 1n Calı: 64 1} 66 1st
wen1gstens miıttelbar aut dıe Eucharistie als Endzie] aller kıirchlichen Dienste hinge-
wıesen.

aDs und Bischöfe
Um mehr 1sSt dafür VO Verhältnis zwıschen apst und Bıschofskollegium bzw.

Okumenischem Konzil die Rede, und nıcht 1Ur innerhal der Erörterung der Leitungs-
funktion, sondern auch anderen Stellen, se1 gelegen oder ungelegen.

Damıt 1St natürlıch das ökumenische Thema par excellence angesprochen; doch
1er 1St nıcht der Ort, den verwickelten Juristischen egen der Lex Fundamentalıis
1m einzelnen tolgen. Deutlich sınd die Grundzüge: Eın gew1sser Maxımalıis-
INUS 1ın bezug aut den apst 1St iıcht verkennen. Die hoheitsvolle Zurückhaltung
des Summus arbiter ecclesiarum (OE ıldete nıcht das Leitbild der rechtlichen Rege-
lung. Die vielfach geforderte, weıl naturrechtlich begründete Subsidiarität des Papstes
1mM Verhältnis ZU Bischofskollegium oder zr hm Bischofssynode fand keinen Nıiıeder-
schlag 1mMm Gesetz (wenn INan s1ıe nıcht in Call. $ 1 wiederfinden wıll) 1im Gegenteil:
selbst der Kardinalssenat geht der Bıschofssynode VOor (can. 36 K}

Sprachlich kommt dieser Maxımalismus cschr schön 1n den dem GIC iInmMe-
nNnen Attributen VO  e} Bischofskollegium un apst ZUuU Ausdruck: das Kollegium hat

volle und höchste Leitungsvollmacht; der apst jedoch besitzt volle, höchste,
oberste, unmittelbare un unıversale Leitungsvollmacht (can. 34; 40; 76)
Dieses Sprachspiel entbehrt ıcht tieterer Juristischer Bedeutung; besagt, grob

gesprochen, nıcht weni1ger als die rechtliche Uberordnung des Papstes über das Bischofs-
kollegium (letzteres einschließlich Papst), ungeachtet der Epitheta ornantıa des Kaoal-
legiums 1n den geENANNTLEN Canones. Dabei sınd Redaktionsversehen wI1e iın CT

11,. (woOo die gesamtkırchliche Verantwortung der Bischöfe Can, 38
iın schönstem Kurialstil Aaus päpstlicher Vollmacht abgeleitet WIird) un: 1ın CAall,.

(wo unlogischer-, aber bezeichnenderweise eine Zustimmung des ohnedies 1m Kolle-
z1um schon mithandelnden römischen Bischofs verlangt wird, obwohl LUr zustim-
I1L1EeN könnte, WenNnn nıcht Mitglied des Kollegiums wäre) weniıger wichtig als die
massıve Reglementierung des Bischofskollegiums un: seiner Vertretung, der Bischots-
synode.

S1e geht zurück auf die doppelte Begründung des Prımalts 1n Can 34 der aps
1St Inhaber des Prımats einmal]l als aupt des Bischofskollegiums, ZU anderen und
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anscheinend unabhängig davon als Nachfolger Petr1 als ob das Konzil mi1t diesen
beiden Aussagereihen wWwel1l unabhängige kumulative Rechtstitel hätte statuleren wollen
(vgl 6r 1 18° A d Z z 3 Damıt hat den Anschein, als ob
der apst einer der Bischöfe, treiliıch ıhr aupt, zugleich Nachfolger Petr1 und

1ın letzterer Eigenschaft dem Bischofskollegium rechtlich vorgeordnet se1l
Unabhängig vVvon der Rıchtigkeit oder Falschheit dieses Befunds steht test, da{fß AaUS$S-

weiıslich des Grundgesetzes kraft der zahlreichen un: keineswegs denknotwendig Aaus

der Hauptstellung des Papstes erfließenden Reservatiıonen und Vorrechte gegenüber
dem Kollegium (Z: B ( 79 SS Z 3, 4) und dem Konzıil (Z Call,. $ 1;2)
durchaus nıcht beide, apst und Kollegium, als gleichberechtigte oberste bischöfliche
Spitze der Gesamtkirche gelten können. Die rechtliche Unterordnung des Bischofskolle-
Z1UMS 1n entscheidenden Punkten 1St. allzu deutlich. Das gleiche oılt für das Okume-
nısche Konzıil.

1eweılt dies mM1t dem Vaticanum I1 vereinbar iSt, raucht hier nıcht weıter erortert
werden. Es bleibt 1LLUL hoffen, da{fß der Schaden für die Okumene, der durch diese

kurialistische Rückkehr 1in vorkonziliares Denken entsteht, durch kanonistische \Jn=
kenntnis unNnsefrer gELIFENNTIEN Brüder 1n erträglichen renzen bleibe

Sakramente

Eınıge {ragmentarısche Bemerkungen Z Stellung der Sakramente 1mMm Kirchlichen
Grundgesetz mOögen diesen UÜberblick abschließen.

In ökumenischer Sıcht negatıve Aspekte (dıe dürftige Sakramentstheologıie, der
unterbetonte Gemeinschaftscharakter, dıe tehlende Verbindung VO  H Wort un: Sakra-
ment) gehen MI1t autf die einselit1g naturrechtliche Ableitung des Kirchenrechts AaUuS$s der
Kirche als Societas zurück, die dıe Bedeutung der Sakramente für die Kirchenvertas-
SUNg „natur“gemäfßs nıcht adäquat würdigen, veschweige denn normıeren annn

Sıe sollten nıcht davon ablenken, daß gewichtige ökumenische Anliegen obiter
berücksichtigt wurden, W as abschließend hervorzuheben nıcht versaumt werden ol
Die zentrale Stellung der Eucharistie selbst für das kirchliche Recht 1St wenı1gstens 1m
Grundsatz erkannt, WEe11 auch die Folgerungen nıcht SeZOSCHN werden KONAtEB (Can.

30 52 88 1R 64 y ; da die hierarchische Sicht des Amtes domuinıtert. Immer-
hın macht dıie Feıier der Eucharistie MI1t der Lehre des Konzıils nıcht 1Ur die (vor-
handene) Einheit der Kirche sichtbar, sondern bewirkt sS1e auch (WwO S1€e noch nıcht
voll vorhanden 1St) (can. womıt auch rechtlich ım Grundsatz der Inter-
bhommunion nıchts mehr entscheidend 1im Weg steht (etwa 1m Gegensatz 7R orthodox
lutherischen Theorie [nicht Praxas . die 1LLULE Aspekt bejaht).

Der verfassungsrechtlichen Tragweıte der Taufte und Fırmung wurde schon gedacht;
erwähnen iSt auch die vorsichtige Formulierung des Ehecanons, die dıie rage der

Beteiligung des Priesters (ım Hinblick auf die Ostkirchen) dem ersten An-
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schein rechtlich offenläßt un auch der Anerkennung eıner staatlichen Eheschließung
ıcht entgegensteht übrigens Eintügung der Unauftflöslichkeit 1n den
Can.

Größere Bedeutung ann auch Cal 71 gewınnen, der den (ostkirchlichen?)
Priester als außerordentlichen Spender der Weihe berücksichtigt un damıt die
Lösung der vielerörterten rage nach der Presbyteralsukzession (Z des lutherischen
Amtes) Öördern könnte.

Dieser kursorische Überblick über einıge wichtige ökumenische Fragen des Grund-
soll genugen; sovıe] wenı1gstens dürfte klar geworden se1n: Ungeachtet der

durchaus vorhandenen ökumenischen Aspekte un der zweiıfellos Absichten der
Vertfasser errichtet der gegenwärtige Entwurf der Lex Fundamentalıis das massıvste
Hındernis, das Menschen seıit dem Inkrafttreten des Codex Iurıs Canoni1cı dem Wunsch
des Herrn A ut unum“ entgegengestellt haben

Was sınd die tieferen Ursachen für dieses Versagen? Es ware vordergründig,
würde INa  ; schlicht übergroßen Konservatıyısmus oder Sar mangelnde theologische
Bildung den gelehrten Vertassern ZU Vorwurt machen. Dafür 1st dieses Grund-
ZESETZ allzugut gelungen, aller Mängel 1mM einzelnen. Die Lex Fundamentalis
1St vielmehr 1n gewi1sser Hınsıcht der tolgerichtige, gewlsser technischer Mängel
Zut durchdachte un: aut seine Weiıse erfolgreich Ende geführte Versuch, den NnO-
vationsgehalt des Vaticanum IMl durch Transposıtion 1ın ein Juristisches Schema dem
5System des Vatıcanum einzuordnen oder, unmöglich, eliminieren. Sıe stellt
den großangelegten Versuch dar, mM1t rechtlichen Miıtteln das letzte Konzil als ungelst-
lıchen Irrtum der Geschichte ungeschehen machen. Darum mufßte der katholische
Okumenismus schweigen.

Noch eıin1ıges ware ökumenischen Gesichtspunkten Ins Ire#en tühren: eLIw2 die einse1lt1ge
Bevorzugung der lateinischen Iradıtion miıt der daraus folgenden neoscholastischen, zugleich ratiıona-
listischen w1e indivyidualistischen Denkweise des Entwurfs, durchsetzt mi1t obsoleten Anklängen einen
spırıtualısıerenden Neuplatonismus mıiıt seinen schwer erträglichen, and der äresie stehenden
Dualismen (Sichtbares-Unsichtbares, Aktion-Kontemplation, Diesseits- Jenseıits, Ja Recht-Liebe
CAN- 1) die Natur-, ıcht heilsrechtliche Sıcht der Kirchenordnung, als ob eın einseitig immanentist1-
sches Rechtsverständnis der übernatürlichen „Natur“ der Kirche überhaupt jemals gerecht werden
vermöchte; die daraus folgende unbedachte UÜbernahme bestimmter historischer Rechtsvorstellungen, w1e
Gt der, die Kirche musse eine geschriebene Verfassung haben, s1e solle dem (ıim weltlichen Bereich
Jängst vieltach durchbrochenen un!: 1n seiner Kontingenz durchschauten) Gewaltenteilungsprinzıp hul-
digen (can. 75 7/7-79; 81 reıliıch bleibt AD hne Sara chende institutionelle Realıtät) und die
welrtliche Souveräniıtät hne Modifizıerung für siıch 1n Anspruch nehmen; die trıumphalistische Sıcht
der Kırche, die VO  3 eıner theologıa Crucıs der gar VO einer auf Privilegien verzichtenden (GS 76)
Kirche der Armut nıchts weiß (die Not lindern 1St eın Bedürfnis der Kırche nach CAall. 259; geschweige
enn daflß der Dienstcharakter der Kirche gegenüber der Welt erkannt ware; die ıcht zufällig bıs aut
5>puren (can 51 1) tehlende Pneumatologie als ob die Diastase zwischen Geist und echt noch
deutlicher gemacht werden müßte, ust. Doch INAas 6S MIt dem Angeführten seıin Bewenden haben.
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